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Aikid! 
 
Aikid! ist eine japanische Kampfkunst, die Anfang des 20. Jahrhunderts von 
Morihei Ueshiba, auch " Sensei genannt, aus alten Kriegskünsten, insbesondere 
aus dem Schwertkampf, entwickelt wurde. Im Gegensatz zu diesen dient das 
Aikid! aber ausschließlich friedlichen Zwecken. Techniken, die auf Verletzun-
gen abzielen, werden nicht gelehrt. 

„Ai“ steht für Harmonie/Treffen/in Einklang, „Ki“ bedeutet u.a. Energie und 
„D!“ ist der Weg/die Lehre. Aikid! könnte also als der Weg, durch den die Kräf-
te harmonisiert werden, bezeichnet werden. Das Grundprinzip ist vereinfacht 
gesagt: „So wenig wie möglich und so viel wie notwendig“. Der wache und le-
bendige Kontakt mit dem Angreifer steht immer im Vordergrund. 

Schwerpunkte der Aikid!praxis in unserem D!j! sind die Verbesserung der Be-
weglichkeit, Entwicklung der Wahrnehmung und der Präsenz, Orientierung im 
Raum, Rollen und Fallen, sowie Atem- und Haltungsübungen. 

In der Kampfkunst Aikid! gibt es keine Wettkämpfe wie in den Kampfsportar-
ten. Fortschritte werden im gemeinsamen Training, auf Lehrgängen und im 
Rahmen von Prüfungen erzielt. 

Aikid! kann man unabhängig von Geschlecht, Alter und von persönlicher Fitness 
ausüben. Die Erfahrung zeigt, dass Aikid!ka sich mit jedem Jahr Praxis verbes-
sern – so dass heute viele der angesehensten Lehrer und Lehrerinnen 50, 60, 70 
Jahre oder älter sind. 

Da wir Aikid! in unserem D!j! nicht in einem Kurssystem lehren, kann auf jeder 
Leistungsstufe an jedem Training teilgenommen werden. Anfänger und Fortge-
schrittene üben miteinander, jeder auf seinem Niveau. 

Am besten lernt Ihr Aikid! auf der Matte kennen. Herzlich willkommen in unse-
rem D!j!! 
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Etikette 
 
Wie in allen Kampfkünsten gibt es im Aikid! einige Verhaltensregeln. Sie die-
nen vor allem dazu, einen angenehmen Rahmen zu schaffen und Verletzungen zu 
verhindern. Konzentration, Respekt und Höflichkeit gegenüber dem Anderen 
sind die Hauptmerkmale. 

Der Aufenthalt im D!j! ist von Achtsamkeit geprägt. 

Während des Trainings üben Menschen auf engem Raum miteinander. Des- halb 
wird darauf geachtet, aufdringliche Gerüche zu vermeiden (Kosmetika, Knob-
lauch etc.). Ebenso ist es ein Zeichen von Höflichkeit, sich vor dem Training die 
Füße zu waschen. Finger- und Zehennägel werden kurz gehalten, um Verletzun-
gen zu vermeiden. Aus dem gleichen Grund werden Uhren, Ringe und Körper-
schmuck abgelegt. Vor dem Training dürfen kein Alkohol getrunken oder andere 
Mittel eingenommen werden, die die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen. 

Straßenschuhe werden im Eingangsbereich abgestellt, denn der Vorraum des 
D!j!s wird nur mit Sandalen oder Z!ri betreten. Die Matte wird barfuß und in 
ordentlicher und sauberer Kleidung betreten.  

An der Stirnwand des D!j!s hängt ein Bild von " Sensei, dem Begründer des 
Aikid! u/oder eine Kalligraphie. Diese Stelle wird Kamiza (Ehrenplatz) genannt. 
Die Kamiza wird beim Betreten und Verlassen des D!j!s an- bzw. abgegrüßt; 
das geschieht durch eine Verneigung aus dem Kniesitz heraus. Diese Verneigung 
ist ein Zeichen des Respekts für das Aikid! und gleichzeitig die Bekräftigung, 
dass man den Alltag hinter sich lässt und sich auf das bevorstehende gemeinsame 
Üben konzentriert. Sie wird daher ruhig und konzentriert ausgeführt (etwa für die 
Dauer eines langsamen Ausatmens). 

Vor dem Training wird gemeinsam die Matte gereinigt, mit Besen oder Staub-
sauger. Daher finden sich die Aikid!ka ca. zehn Minuten vor Trainingsbeginn 
fertig umgezogen auf der Matte ein. Dies gilt auch für Lehrgänge, auf denen die 
Zeit oft für eine gemeinsame Meditation genutzt wird. 

Zu Trainingsbeginn und während der Erklärungen des Lehrers/der Lehrerin sit-
zen die Übenden im Kniesitz am Mattenrand gegenüber der Kamiza. In unserem 
D!j! gibt es keine Sitzreihenfolge. Da wir einen wertschätzenden Umgang in der 
Gruppe pflegen, sitzen wir ruhig und aufmerksam in einer Reihe ohne Lücken. 

Nach jeder Erklärung verbeugen sich die Schüler vor der Lehrerin/dem Lehrer 
und diese/r sich auch vor den Schülern. Zu Beginn und zum Ende jeder Übung 
verbeugen sich die Übungspartner voreinander. Sie bringen damit ihre Achtsam-
keit und ihren gegenseitigen Respekt zum Ausdruck. Alle Verneigungen werden 
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ruhig und aufmerksam vollzogen. 

Die Partnerübungen werden konzentriert ausgeführt. Dabei verzichten wir auf 
lautes Sprechen, Klatschen oder andere störende Geräusche. Kommt Ihr einmal 
mit einer Übung nicht weiter, sprecht bitte den Lehrer/die Lehrerin an. 

Wer sich gerade nicht in einer Partnerübung befindet, kniet sich in einem an- 
gemessenen Abstand ab. Grundsätzlich sind der Kniesitz oder bei Knieproble-
men der Schneidersitz möglich, beides in aufrechter Haltung. Während des Trai-
nings ist es nicht akzeptabel, eine „legere Sofaposition“ einzunehmen, ebenso 
wenig lehnt man sich an oder verschränkt die Arme vor der Brust – dies gilt ins-
besondere bei Lehrgängen mit japanischen Meistern als sehr unhöflich. Es wird 
auch darauf geachtet, dass man nicht mit ausgestreckten Beinen oder mit dem 
Rücken zur Kamiza sitzt. 

Nachdem die Matte betreten wurde, wird sie nicht ohne Information der Lehre-
rin/des Lehrers verlassen. Der Lehrer/die Lehrerin hat während des Trainings die 
Verantwortung für die übenden Aikid!ka und muss daher immer wissen, wer auf 
der Matte ist und wer nicht (insbesondere, wenn es sich um Verletzungen han-
delt). Fehlt Euch einmal die Puste, könnt Ihr Euch kurzzeitig am Mattenrand ab-
knien, nachdem Ihr Euren Partner informiert habt. 

Solltet Ihr einmal zu spät zum Training erscheinen, bleibt am Mattenrand stehen 
und wartet, bis Euch die Lehrerin/der Lehrer ein Zeichen zum Betreten der Mat- 
te gibt. Ihr könnt mit einem hörbaren „Onegai Shimasu!“ auf Euch aufmerksam 
machen. Danach grüßt Ihr die Kamiza an, kniet für ein paar Augenblicke ruhig 
am Mattenrand ab und beteiligt Euch nach einem kurzen Aufwärm- bzw. Dehn-
programm am Training. 

Zwischen den Aikid!ka ist das „Du“ die übliche Anrede, auch gegenüber den 
Lehrern und Lehrerinnen. Der Respekt vor den Partnern drückt sich im Verhalten 
gegenüber ihnen aus. 

Die Etikette gilt in unserem D!j! ebenso wie auf Lehrgängen. 
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Lehrgänge 
 
Das Aikido-Dojo Frankfurt pflegt einen regen Austausch mit Lehrern und D!j!s 
aus der ganzen Welt. 

Wir richten im Jahresverlauf regelmäßig Lehrgänge aus, zu denen wir besonders 
interessante Lehrer und Lehrerinnen nach Frankfurt einladen. Darüber hinaus 
bieten wir D!j!-interne Weiterbildungsveranstaltungen an, z.B. zur Vorbereitung 
auf Prüfungen 

Außerdem reisen wir zu einer ganzen Reihe von Seminaren in Deutschland und 
im (europäischen) Ausland, die z.T. auch von unseren Lehrern und Lehrerinnen 
gehalten werden. 

Lehrgänge sind in der Regel Weiterbildungs-Veranstaltungen, die für alle Leis-
tungsstufen offen sind. Für fortgeschrittene Aikid!ka bieten sie zusätzlich oft die 
Möglichkeit sich prüfen zu lassen. 

Allen D!j!-Mitgliedern wird ans Herz gelegt, sich an möglichst vielen dieser 
Veranstaltungen zu beteiligen. Die Erfahrung zeigt, dass die Teilnahme an Semi-
naren meist mit deutlichen Motivations- und Leistungsschüben einhergeht, ange- 
stoßen durch den Austausch mit neuen Partnern und durch neue Lehrinhalte. 

 

 

 

Prüfungen 

 

Graduierungen 

Im Aikid! bekräftigen Graduierungen (Prüfungen) den jeweiligen Leistungsstand 
des Übenden. Zudem lässt sich durch eine intensive Prüfungsvorbereitung je-
weils auch das Niveau dauerhaft verbessern. 

Die Anfängergrade werden absteigend durchnummeriert vom 6. bis zum 1. Ky#, 
welcher die höchste Anfängerstufe darstellt. Im Kindertraining werden davor 
noch die Prüfungen vom 8. bis 6. Ky# abgenommen. 

Bei den Fortgeschrittenen werden die Graduierungen aufwärts gezählt, also 1. 
Dan, 2. Dan, 3. Dan etc. Hier wird üblicherweise nur bis zum 4. Dan geprüft, 
höhere Graduierungen werden verliehen. 
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Alle erwachsenen Ky#-Grade haben den weißen, alle Dan-Grade den schwarzen 
Gürtel. Ab dem 2. Ky# (zweithöchster Anfängergrad) wird in unserem D!j! zu-
sätzlich der Hakama getragen. Dieser japanische Hosenrock ist meist schwarz 
oder dunkelblau, oft mit aufgesticktem Namen in der japanischen Silbenlaut-
schrift Katakana, die verwendet wird, um nicht-japanische Namen wiederzuge-
ben. 

Ky#-Prüfungen finden bei uns im D!j! bzw. auf von uns veranstalteten Semi- 
naren statt. Sie werden grundsätzlich von unseren Lehrerinnen und Lehrern ab- 
genommen. Dan-Prüfungen können unterschiedlichen Regularien folgen und 
werden oft auf überregionalen Lehrgängen abgelegt.  

 

Wartezeiten und Voraussetzungen 

Die folgenden Wartezeiten entsprechen dem kürzesten Zeitraum, nach dem eine 
Prüfung abgelegt werden kann. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Prüf-
ling in diesem Zeitraum in der Regel zweimal pro Woche am Training teilge-
nommen hat. 

5. Ky#: 2 Monate 

4. Ky#: 3 Monate 

3. Ky#: 6 Monate 

2. Ky#: 7 Monate 

1. Ky#: 8 Monate 

1. Dan: 1 Jahr 

2. Dan: 2 Jahre 

3. Dan:  3 Jahre 

4. Dan: 4 Jahre 

Bei den Dan-Graden können je nach Verbandszugehörigkeit auch längere Warte-
zeiten erforderlich sein. 

Grundsätzlich handelt es sich bei den Wartezeiten um Empfehlungen, die je nach 
Trainingsintensität und -erfolg kürzer oder länger ausfallen können. Bei den 
Ky#-Graden liegt dies im Ermessen der Lehrer und Lehrerinnen des Aikido-
Dojos Frankfurt. 
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Prüfungsinhalte 

Auf den folgenden Seiten werden die Techniken aufgeführt, die für die jeweilige 
Graduierung vorausgesetzt werden. Eine Prüfung umfasst immer auch die Tech- 
niken aller vorangegangenen Graduierungen. 

Diese Prüfungsordnung enthält die technischen Anforderungen für die Ky#-
Prüfungen im Aikido-Dojo Frankfurt. Hierbei handelt es sich um einen Katalog 
der Angriffe und Techniken, die auf den jeweiligen Stufen sicher ausgeführt 
werden sollen. 

Es liegt im Ermessen der Lehrer, in den Prüfungen auch weitere Techniken abzu-
fragen. Für das Bestehen der Prüfung ist aber ausreichend, die hier aufgeführten 
Techniken mit einer dem jeweiligen Niveau entsprechenden Qualität auszufüh-
ren. 

Zur Bestimmung der Qualität werden auch Kriterien herangezogen, die über die 
rein technische Ausführung hinausgehen, z.B. Haltung, Timing, Verbindung, 
Präsenz, Klarheit, Angemessenheit u.a.  

Die Ziffern der folgenden Tabellen geben jeweils den Ky#-Grad an. In der obers-
ten Zeile stehen die unterschiedlichen Angriffsarten und in der ersten Spalte die 
auszuführenden Techniken. 
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SATZUNG VON AIKIDO-FRANKFURT e.V. 
 
 
§ 1 NAME, SITZ UND GESCHÄFTSJAHR 
 
1) Der Verein führt den Namen: Aikido-Frankfurt mit dem Namenszusatz e.V. und hat seinen Sitz in 

Frankfurt am Main. 
2) Er wurde am 22.06.2010 gegründet und soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Frankfurt 

am Main eingetragen werden. 
3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
 
 
§ 2 ZWECK UND GEMEINNÜTZIGKEIT 
 
1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die 
Förderung des Aikido im Sinne des Begründers Morihei Ueshiba. 

2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
a) Die Verbreitung der japanischen Kampfkunst Aikido; 
b) den Aufbau eines umfassenden Übungsbetriebes; 
c) der Aus- und Weiterbildung der Aikidopraktizierenden inkl. der Aikidolehrer/innen; 
d) der Veranstaltung bzw. Ausrichtung von Aikidofortbildungen 
e) der Veranstaltung bzw. Ausrichtung ergänzender Angebote 

3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
§ 3 MITGLIEDSCHAFT 
 
1) Der Verein führt als Mitglieder: 

a) ordentliche Mitglieder (ab dem 18. Lebensjahr) 
b) Kinder (bis inkl. 13 Jahre) 
c) Jugendliche (14-17 Jahre) 
d) Ehrenmitglieder 
e) Juristische Personen 

2) Mitglied des Vereins kann jeder ohne Rücksicht auf Beruf, Rasse und Religion werden. 
3) Der Antrag um Aufnahme in den Verein hat schriftlich zu erfolgen. Die Aufnahme Minderjähriger 

bedarf  der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. 
4) Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. 
5) Mitglieder haben 

a) Sitz- und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung; 
b) Informations- und Auskunftsrechte; 
c) das Recht auf Teilhabe und Nutzung der Angebote des Vereins; 
d) das aktive und passive Wahlrecht steht allen Mitgliedern ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 

zu. Für die Jugendvertretung erfolgt eine separate Regelung, siehe § 7. 
6) Alle Mitglieder der Organe des Vereins können für die Zeit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 

beitragsfrei gestellt werden. Den Beschluss darüber trifft die Mitgliederversammlung. Für weitere 
ehrenamtlich für den Verein tätige Mitglieder, die keine Organfunktionen wahrnehmen, kann der 
Vorstand einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag oder Beitragserlass festlegen. 

7) Die Mitgliedschaft endet: 
a) Durch Tod; 
b) durch Austritt, der nur schriftlich zum 30.06. und 31.12. eines Kalenderjahres zulässig und 

spätestens 6 Wochen zuvor zu erklären ist; 
c) durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied 6 Monate mit der 

Entrichtung der Vereinsbeiträge in Verzug ist und trotz erfolgter schriftlicher Mahnung diese 
Rückstände nicht bezahlt oder sonstige finanzielle Verpflichtungen dem Verein gegenüber 
nicht erfüllt hat; 

d) durch Ausschluss mittels Beschluss des Vorstands, wenn das Mitglied  
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i) den Verein in der Öffentlichkeit massiv in beleidigender Form kritisiert und/oder 
ii) durch ihr/sein Verhalten dem Verein Schaden zufügt.  

8) Der/m Auszuschließenden ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der 
Ausschlussbeschluss ist der/dem Auszuschließenden schriftlich mit Begründung bekannt zu 
geben. Gegen den Ausschlussbeschluss kann die/der Auszuschließende schriftlich die nächste 
Mitgliederversammlung anrufen, die endgültig entscheidet. Während des 
Ausschließungsverfahrens ruhen sämtliche Rechte des auszuschließenden Mitglieds. 

9) Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Rechte und Pflichten gegenüber dem 
Verein. Im Falle des Ausschlusses dürfen Auszeichnungen nicht weiter getragen werden. 

10) Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Art, Höhe und Fälligkeit legt die Mitgliederversammlung 
fest. 

11) Über zu erhebende Umlagen entscheidet die Mitgliederversammlung, Gebühren werden vom 
Vorstand festgelegt. 

 
 
§ 4 ORGANE DES VEREINS 
 
Die Organe des Vereins sind: 
1) die Mitgliederversammlung 
2) der Vorstand 
3) die Jugendversammlung 
 
 
§ 5 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
 
1) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. 
2) Die ordentliche Mitgliederversammlung soll in den sechs ersten Monaten des Kalenderjahres 

stattfinden. 
3) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben soweit diese nicht dem 

Vorstand obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 
a) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes; 
b) Entlastung des Vorstandes; 
c) Wahl der Mitglieder des Vorstandes, der Kassenprüfer und weiterer Ehrenämter gemäß 

dieser Satzung; 
d) Festlegung der Mitgliedsbeiträge und Umlagen; 
e) Änderung der Satzung (sofern Änderung Vorstandswahlen betreffen, werden sie vor den 

Wahlen durchgeführt); 
f) Auflösung des Vereins; 
g) Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder. 

4) Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung hat spätestens zwei Wochen vorher schriftlich 
oder per e-Mail, inkl. der Tagesordnung und den gestellten Anträgen, zu erfolgen.  

5) Die Tagesordnung soll enthalten 
a) Bericht des Vorstands; 
b) Haushaltsvoranschlag; 
c) Entlastung des Vorstands; 
d) Neuwahl des Vorstands; 
e) Bestätigung des Jugendwartes, der Jugendwartin, des Jugendsprechers, die von der 

Jugendversammlung gewählt sind; 
f) Wahl von zwei Kassenprüfern; 
g) Anträge; 
h) Verschiedenes 

6) Die/der Vorsitzende oder sein/e Vertreter/in leiten die Versammlung. 
7) Über die Versammlung hat der/die Schriftführer/in eine Niederschrift aufzunehmen, die von 

dem/der Versammlungsleiter/in und dem/der Schriftführer/in zu unterzeichnen ist. Die gefassten 
Beschlüsse sind wörtlich in die Niederschrift aufzunehmen. 

8) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst (Enthaltungen 
zählen nicht mit) 

9) Eine Satzungsänderung kann nur mit 3/4 Stimmenmehrheit beschlossen werden. Über die 
Auflösung oder Änderung des Vereinszwecks beschließt die Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von 4/5 der abgegebenen Stimmen. 
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10) Außerordentliche Versammlungen finden statt, wenn der Vorstand die Berufung aus wichtigem 
Grund beschließt oder auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens 1/3 der Mitglieder. 

11) Außerordentlichen Versammlungen stehen die gleichen Befugnisse zu wie den ordentlichen. 
 
 
§ 6 DER VORSTAND 
 
1) Der Vorstand besteht aus: 

a) Der/dem Vorsitzenden 
b) der/dem Stellv. Vorsitzenden Finanzen + Verwaltung; 
c) der/dem Stellv. Vorsitzenden Dokumentation; 
d) dem Vorstand elektronische Kommunikation; 
e) dem Vorstand Veranstaltungen; 
f) dem Vorstand Presse und Öffentlichkeitsarbeit; 
g) dem Vorstand Kinder und Jugend. 
Die Amtsinhaber müssen Vereinsmitglied sein. 

2) Der Vorstand beschließt über die Verteilung einzelner Aufgaben. Wenn es keine 
Personalvorschläge für einzelne Ämter gibt, können die Aufgaben kommissarisch von anderen 
Vorstandsmitgliedern übernommen werden. 

3) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende sowie die stellvertretenden 
Vorsitzenden. Hiervon sind jeweils zwei gemeinsam zur Vertretung des Vereins berechtigt. 

4) Die Wahl des Vorstandes erfolgt für 2 Jahre. Die Positionen a), c), e) und g) werden jeweils in 
den geraden Jahren, die Positionen b), d) und f) jeweils in den ungeraden Jahren gewählt. Im 
Gründungsjahr werden die Positionen b), d) und f) nur für 1 Jahr gewählt. Der Vorstand bleibt bis 
zur Neuwahl eines anderen Vorstands im Amt. 

5) Beim Ausscheiden von einzelnen Vorstandsmitgliedern kann sich der Vorstand bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung durch Vorstandsbeschluss aus der Reihe der Mitglieder ergänzen. 

6) Im Einzelfall kann die/der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über einzelne 
Gegenstände im Umlaufverfahren per e-Mail oder telefonisch erfolgt. Die/der Vorsitzende legt 
die Frist zur Zustimmung zu einer Beschlussvorlage im Einzelfall fest. Die Frist beim e-Mail-
Verfahren muss mindestens drei Tage ab Zugang der e-Mail-Vorlage sein. Die e-Mail-Vorlage 
gilt dem Vorstandsmitglied als zugegangen, wenn dem Absender der e-Mail die Versendebestä-
tigung vorliegt. Für den Nichtzugang ist der/die e-Mail-Empfänger/in beweispflichtig. 
Widerspricht ein Vorstandsmitglied der Beschlussfassung über e-Mail innerhalb der von der/dem 
Vorsitzenden gesetzten Frist, muss die/der Vorsitzende zu einer Vorstandssitzung einladen. Gibt 
ein Vorstandsmitglied keine Stimme ab, so gilt dies als Enthaltung zum Umlaufverfahren und zur 
Beschlussvorlage. 

7) Der Vorstand trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmgleichheit 
entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. 

8) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist 
oder im Falle eines Umlaufverfahrens in dem Entscheidungsprozess eingebunden ist. 

9) Der Vorstand kann für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung erhalten. 
10) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 
 
 
 
§ 7 EIGENSTÄNDIGKEIT DER VEREINSJUGEND 
 
1) Zur Vereinsjugend gehören alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, sowie die gewählten und 

berufenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Vereinsjugendarbeit. 
Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich im Rahmen dieser Satzung und der Jugendordnung 
selbständig. Sie entscheidet über die ihr zur Verfügung gestellten Mittel in eigener Zuständigkeit. 

2) Sie wird geleitet durch einen Jugendausschuss. Dieser wird in einer Jugendvollversammlung 
gewählt. Der Vorstand Kinder und Jugend, bei Bedarf auch ein/e Jugendsprecher/in, vertreten 
die Interessen der Jugend im Vorstand. 
Alles Weitere regelt eine Jugendordnung, die von der Jugend zu entwerfen ist und durch eine 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit bestätigt werden muss. 

 
 
 



! "m!

§ 8 ORDNUNGEN 
 
1) Der Vorstand beschließt und verändert mit absoluter Mehrheit eine Geschäftsordnung des 

Vereins. 
2) Die Mitgliederversammlung bestätigt die von der Vereinsjugend vorgelegte Jugendordnung. 
3) Die unter 1) aufgeführten Ordnungen sind n i c h t Bestandteil dieser Satzung. 
 
 
§ 9 DATENSCHUTZ; PERSÖNLICHKEITSRECHTE; KOMMUNIKATION 
 
1) Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und des 

Zweckes des Vereins personenbezogene Daten und Daten über persönlichen und 
sachbezogenen Verhältnisse seiner Mitglieder. Diese Daten werden darüber hinaus gespeichert, 
übermittelt und verändert. 

2) Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 
Mitglieder der 
a) Speicherung, 
b) Bearbeitung, 
c) Verarbeitung 
d) Übermittlung 
Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Ver-
eins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (beispielsweise Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

3) Jedes Mitglied hat das Recht auf 
a) Auskunft über seine gespeicherten Daten; 
b) Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit; 
c) Sperrung seiner Daten; 
d) Löschung seiner Daten. 

4) Die Kommunikation mit den Mitgliedern kann grundsätzlich auch auf elektronischem Weg, per 
Einzel- oder Sammelnachricht sowie per Veröffentlichung auf der Webseite, erfolgen, sofern 
keine andere Form gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.  

 
 
§ 10 AUFLÖSUNGSBESTIMMUNG 
 
1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 4/5-Mehrheit der in der 

Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach 
rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung, welche mindesten 4 
Wochen vor Versammlungsbeginn erfolgen muss, gefasst werden. 

2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für mildtätige Zwecke. 

 
 
§ 11 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 22.06.2010 beschlossen. Sie tritt mit der 
Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in Kraft.  
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Bewegte Stille. Allein ein kleines Lächeln vertreibt die Mühe. 
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Stand: 10. Januar 2017 


